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W,ENER TIERSCHUTZVEREIN 
F 0 R WIE N, NIE DER 0 S T ER R Eie H U. BUR GEN LA N D 

Mitglied des Zentralverbandes der Tierschutzvereine Österreichs 

Protektor: Bundespräsident Dr. Kurt Waldheim DVR :028387 

ZENTRALE: 1010 Wien, Schulhof 6 • TEL.: 637271-0 und 5336559-0 • SPENDEN: PSK 1717.000 

An das Präsidium 
des Nationalrates 

Parlament 
Dr.Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Sehr geehrte Herren! 

Wien, am 18.10.1988 
Pri/Za 

RefrHH~GESETZEt\ITV\ 'CRF 
Z' ................. 1,t?f. .' -G~/ ·o.Jt 
Datum: 21. OKT.1988 

l Vert~ilt.~.:~~_kt. 1988 
':f"l (~ i,.0(t \ 

Der Wiener Tierschutzverein war aufgefordert, vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten eine Stellungnahme zum vorlie­

genden Entwurf der Änderung des Durchführungsgesetzes zum Washingto­

ner Artenschutzübereinkommen abzugeben, was dieser in offener Frist 

getan hat. 

Wir bringen Ihnen die Stellungnahme hiemit zur Kenntnis und verblei­

ben 

~dleche Grüßen 

~\ ~ "''"'" Jü ge~ Pete,\s 
Präsident 
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Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wie n 

Wien, am 18.10.1988 
Pri/Za 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf der Änderung des 
Durchführungsgesetzes zum'Washingtbner Artenschutz­
übereinkommen/ GZ 21 161/7-I,II/1/88 

Innerhalb offener Frist ilimrnt der Wiener Tierschutzverein zum vor­

liegenden Entwurf wie folgt Stellung: 

Wie man aus den Bemühungen des Wiener Tierschutzvereins in den 

letzten Monaten deutlich erkennen kann, sind wir um eine Verbesserung 

der Durchführungsbestimmungen zum Washingtoner Artenschutzüberein­

kommen sehr interessiert und begrüßen die Verlängerung der Ver­

jährungsfrist auf drei Jahre. als einen. wesentlichen Schritt in diese 

Richtung. Jegliche Unterschreitung der vorgeschlagenen Fristverlän­

gerung erachten wir in Anbetracht der internationalen Gepflogenhei­

ten des Exports und Imports für unzweckmäßig. Mit der vorgeschlage­

nen Verlängerung wird es erstmals möglich sein, dem illegalen Handel 

einigermaßen Einhalt zu gebieten. 

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns, einen Vorschlag aus der 

II.Artenschutzkonferenz des Wiener Tierschutzvereins vom 15.9.1988 

hier nochmals zu deponieren und in Erinnerung zu bringen. 

Um die Effizienz der juristischen Exekutierbarkeit des Washingtoner 

Artenschutzübereinkommens zu erhöhen, wäre es angebracht, das WA 

aus dem Bereich des Verwaltungsrechts herauszugeben und in den 

Bereich des Strafrechts einzugliedern, womit auch mögliche juristi­

sche Einwände bei der Erhöhung der Verjährungsfrist auf drei Jahre 

beseitigt wären. 

. / . 
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Da diese Forderung breiteste Zustimmung aller Beteiligten der 

II.Artenschutzkonferenz fand, könnten wir uns vorstellen, daß dieser 

Vorschlag im Rahmen der derzeit geplanten Änderungen in die 

Diskussion miteinbezogen werden könnte. 

Bezüglich des geplanten,wegfallens der Einfuhrgenehmigungspflicht 

für lebende Pflanzen des Anhanges 11 schließen wir uns der grund~ 

sätzlichen Stellungnahme des WWF-Österreich vollinhaltlich an, zumal 

hier Erleichterungen bei vom Aussterben bedrohten Pflanzen und 

Tieren grundsätzlich keine Zustimmung erteilt wird, da jede 

dieser Erleichterungen eine Erhöhung des Handels und damit ein 

höheres Risiko des tatsächlichen Aussterbens mit sich bringt. 

Auch der Aspekt der Beachtung eines möglichen EG-Beitritts Öster­

reichs und der daraus resultierenden notwendigen Konformitäten 

diversester Bestimmungen wollen wir bei dieser Gelegenheit deponie-

ren. 

ndH GrüBen 

~~s 
~~sident 
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